
  

 

 

FLB auf einen Blick  

 

Wer: Menschen mit Behinderung in einer finanziell schwierigen Situation 

A. Behinderung 

 

 

 

 

Folgende Belege einreichen:

B. Finanziell schwierige Situation 

Als Bewertungsgrundlage gilt wer Ergänzungsleistungen bezieht oder sich in 

einer vergleichbaren finanziellen Situation befindet und nicht in der Lage ist 

eine wichtige Auslage selber zu bestreiten. Er/sie darf ausserdem höchstens 

ein bewegliches Vermögen von Fr. 10'000 (Alleinstehende), Fr. 20'000 (Paar) 

und Fr. 5'000 je Kind, maximal jedoch Fr. 25'000 pro Familie. 

Folgende Belege einreichen: 

, 

C. Ausländische und schweizer Bürger/innen:  

 

 

Folgende Belege einreichen:  

Wofür: Für behinderungsbedingte 

 und ausserordentliche Auslagen  

 

 

 

 

Wieviel: Ab Fr. 300 bis maximal Fr. 30’000/Jahr 



Wie beantragen: Ab Fr. 300 bis maximal Fr. 30’000/Jahr 

 Einreichung durch Sozialberatungsfachstelle:

 Wo:

 Form:

Negativliste: Keine Beiträge sind möglich an folgende Auslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auskunft und weitere Information:  

Rechtsgrundlagen:  

 

 

 

http://www.proinfirmis.ch/
http://www.proinfirmis.ch/finanzielleUnterstützung/Leitsätze
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_301.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_301.html
http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:59/lang:deu
http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:59/lang:deu

